
  
    
      
    
  



J. B. Bury


Geschichte des späteren Römischen Reiches (Zusammengefasste Ausgabe)

Bereicherte Ausgabe. Von Theodosius bis Justinian: Politik, Heer und Recht; quellenkritisch zu Sasaniden, foederati, Nika-Aufstand und Pest

Einführung, Studien, Kommentare und Zusammenfassung von Emma Schwarz
Bearbeitet und veröffentlicht von Quickie Classics, 2026


      EAN 8596547893660
  


    Contact: musaicumbooks@okpublishing.info




[image: ]



Quickie Classics fasst zeitlose Werke präzise zusammen, bewahrt die Stimme des Autors und hält die Prosa klar, schnell und gut lesbar – destilliert, niemals verwässert. Extras der erweiterten Ausgabe: Einführung · Zusammenfassung · Historischer Kontext · Kurze Analyse · 4 Reflexionsfragen · Redaktionelle Fußnoten.

    Inhaltsverzeichnis

    
    
        Einführung

    

    
    
        Synopsis

    

    
    
        Historischer Kontext

    

    
    
        Geschichte des späteren Römischen Reiches (Band 1&2)

    

    
    
        Analyse

    

    
    
        Reflexion

    

    
    
        Notizen

    

    


Einführung
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    Zwischen Beharrung und Wandel zeichnet J. B. Bury das spätere Römische Reich als politischen Organismus, der unter wachsendem Druck seine Form verändert, ohne seinen universalen Anspruch sofort aufzugeben.

J. B. Burys Geschichte des späteren Römischen Reiches ist ein groß angelegtes Werk der Geschichtsschreibung, das die Entwicklung des Imperiums in seinen östlichen und westlichen Räumen behandelt. Der Autor veröffentlichte The History of the Later Roman Empire in zwei Bänden zu Beginn des 20. Jahrhunderts; die erste Ausgabe erschien 1889. Als gelehrte Synthese verbindet das Werk politische Geschichte mit Verwaltungs-, Militär- und Religionsgeschichte und ordnet die Spätantike als eigenständige Epoche ernsthaft und systematisch ein.

Am Anfang steht kein plötzlicher Zusammenbruch, sondern ein Reich, das noch immer über enorme Ressourcen, Traditionen und Institutionen verfügt. Gerade diese Ausgangslage macht Burys Darstellung besonders wirkungsvoll: Sie setzt bei einer Welt an, die sich ihrer Größe bewusst ist, zugleich aber mit inneren Spannungen, Grenzproblemen und neuen Machtkonstellationen ringt. Wer das Buch liest, begegnet daher nicht nur einer Abfolge von Herrschern und Feldzügen, sondern einer langen Übergangszeit, in der Stabilität und Krise unauflöslich miteinander verflochten erscheinen.

Das Leseerlebnis ist von einer sachlichen, kontrollierten und deutlich gelehrten Stimme geprägt. Bury schreibt in einem formellen Ton, der auf Ordnung, Erklärung und chronologische Klarheit zielt. Sein Stil ist dicht, aber in der Führung des Stoffes meist übersichtlich; Ereignisse, Institutionen und Personen werden so miteinander verknüpft, dass aus der Fülle des Materials ein nachvollziehbares Gesamtbild entsteht. Gerade diese Nüchternheit verleiht dem Werk Autorität: Es will weniger dramatisieren als verstehen und lädt dazu ein, historische Entwicklungen in ihren Bedingungen und Folgen zu betrachten.

Zentrale Themen des Werkes sind die Umgestaltung kaiserlicher Herrschaft, die Belastbarkeit römischer Verwaltungsstrukturen, die Rolle des Heeres sowie die Bedeutung religiöser und kultureller Veränderungen. Bury interessiert sich dafür, wie Macht organisiert, legitimiert und verteidigt wird, und wie sich ein Imperium an veränderte Realitäten anpasst. Dabei tritt die Spätantike nicht als bloße Nachgeschichte einer klassischen Blütezeit hervor, sondern als dynamische Epoche eigener Prägung, in der Kontinuitäten fortbestehen, während neue politische und geistige Formen entstehen.

Für heutige Leserinnen und Leser bleibt das Buch relevant, weil es grundlegende Fragen nach Staatlichkeit, Reformfähigkeit und imperialer Selbstbehauptung stellt. Es zeigt, dass große politische Ordnungen selten einfach enden, sondern sich über lange Zeit in Reaktion auf äußere Bedrohungen und innere Umformungen neu definieren. Auch wenn die Forschung seit Bury in vielen Punkten weitergegangen ist, besitzt seine Gesamtschau weiterhin Wert, weil sie die Spätantike als komplexen historischen Zusammenhang ernst nimmt und die Beziehung zwischen Struktur und Ereignis klar herausarbeitet.

So eignet sich Burys Werk sowohl als Begegnung mit einem klassischen Historiker als auch als anspruchsvoller Zugang zu einer Schlüsselphase der europäischen und mediterranen Geschichte. Seine beiden Bände fordern Aufmerksamkeit, belohnen diese jedoch mit einem weiten Horizont auf Politik, Gesellschaft und Religion im späteren Imperium. Wer eine Einführung sucht, die nicht vereinfachen will, sondern Zusammenhänge offenlegt, findet hier eine Darstellung von bleibender intellektueller Schärfe, deren Perspektive zwar historisch situiert ist, deren Fragen aber bis in die Gegenwart nachwirken.
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    J. B. Burys „Geschichte des späteren Römischen Reiches“ bietet eine groß angelegte, quellennah erzählte Darstellung der Epoche von Arcadius bis Irene und verfolgt damit die Umformung des Imperiums zwischen spätrömischer Kontinuität und byzantinischer Eigenständigkeit. Zu Beginn rückt Bury die politischen Voraussetzungen nach der Reichsteilung in den Vordergrund: die Trennung von östlicher und westlicher Sphäre, die Vorrangstellung Konstantinopels und die Frage, wie kaiserliche Herrschaft unter wachsendem militärischem und administrativem Druck aufrechterhalten werden konnte. Seine leitende Perspektive verbindet Ereignisgeschichte mit Institutionen-, Verwaltungs- und Kirchenpolitik und erklärt das spätere Reich als komplexes, anpassungsfähiges Staatswesen.

Im ersten großen Abschnitt behandelt Bury das 5. Jahrhundert, in dem sich die Schicksale des Westens und Ostens deutlich auseinanderentwickeln. Während barbarische Verbände, innere Machtkämpfe und dynastische Unsicherheit die westliche Reichshälfte zunehmend schwächen, erscheint der Osten bei allen Krisen widerstandsfähiger und politisch handlungsfähiger. Bury beschreibt diese Entwicklung nicht als einfachen Niedergang, sondern als Folge verknüpfter Faktoren: Finanzkraft, Hofpolitik, militärische Führung und geographische Lage. So arbeitet er einen zentralen Wendepunkt seiner Darstellung heraus, nämlich das allmähliche Ende des weströmischen Kaisertums bei fortbestehendem Anspruch des Ostens auf die universale römische Tradition.

Darauf folgt die ausführliche Behandlung der inneren Ordnung des oströmischen Reiches, in der Bury Verwaltung, Heer, Recht, Steuern und Hofzeremoniell als tragende Strukturen analysiert. Diese Kapitel zeigen, dass politische Geschichte bei ihm stets mit der Funktionsweise der Institutionen verbunden ist. Auch die Kirche erscheint nicht als bloßer Hintergrund, sondern als eigenständige Kraft, deren dogmatische Streitigkeiten und deren Verhältnis zum Kaiserreich die Stabilität des Staatswesens unmittelbar beeinflussen. Die leitende Frage lautet hier, wie ein christliches Kaisertum Universalherrschaft beanspruchen und zugleich regionale, sprachliche und theologische Spannungen integrieren konnte.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Regierungszeit Justinians, die Bury als Höhepunkt imperialer Ambition und als Prüfstein spätantiker Ressourcen schildert. Gesetzgebung, Hofpolitik, kirchliche Eingriffe und die groß angelegten Kriege im Westen treten in enger Wechselwirkung auf. Bury hebt die Rückeroberungen in Afrika und Italien sowie die Auseinandersetzungen mit Persien als wesentliche Ergebnisse dieser Herrschaft hervor, ohne sie als dauerhafte Lösung aller Probleme zu deuten. Gerade hier verdichtet sich sein Grundthema: Die römische Idee bewahrte enorme Mobilisierungskraft, doch jeder Erfolg erhöhte zugleich den finanziellen, militärischen und administrativen Druck auf das Reich.

Im weiteren Verlauf verlagert sich die Darstellung auf die Zeit nach Justinian, in der sich die Grenzen des spätantiken Systems immer schärfer zeigen. Bury beschreibt, wie äußere Gegner und innere Belastungen das Reich in mehreren Richtungen herausfordern: auf dem Balkan, im Osten und in Italien. Besonders wichtig ist ihm, dass territoriale Verluste oder militärische Rückschläge nicht isoliert verstanden werden dürfen, sondern mit Steuerwesen, Rekrutierung, Provinzverwaltung und der Bindekraft des Kaisertums zusammenhängen. So entsteht das Bild einer politischen Ordnung, die trotz hoher Anpassungsfähigkeit in eine Phase tiefgreifender Umgestaltung eintritt.

Die Bände führen dann in das 7. und 8. Jahrhundert, in denen Bury den Übergang vom spätrömischen zum stärker byzantinisch geprägten Reich hervorhebt. Arabische Expansion, Neuordnung der militärischen und provinziellen Strukturen sowie anhaltende religiöse Konflikte verändern Aufgaben und Selbstverständnis des Kaisertums nachhaltig. Dabei interessiert ihn weniger eine lineare Verfallsgeschichte als die Fähigkeit des Ostreichs, sich unter enormem Druck institutionell und ideologisch neu zu formieren. Die Auseinandersetzungen um Glaubensfragen erscheinen deshalb nicht nur als theologische Debatten, sondern als Konflikte um Legitimität, gesellschaftliche Integration und die symbolische Einheit des Reiches.

Am Ende steht keine einfache Bilanz von Aufstieg und Niedergang, sondern das Ergebnis einer langen Transformation. Bury zeigt das spätere Römische Reich als Erben der antiken Mittelmeerwelt und zugleich als Gebilde, das unter neuen geopolitischen und religiösen Bedingungen eine eigene Form ausbildet. Die nachhaltige Wirkung des Werks liegt in dieser doppelten Perspektive: Es macht die Kontinuitäten römischer Staatlichkeit sichtbar, ohne die Brüche und Verluste zu glätten. So bleibt die Gesamtdarstellung vor allem als nüchterne, weit gespannte Analyse einer Zivilisation bedeutsam, die sich in der Krise nicht nur verteidigte, sondern grundlegend veränderte.
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    J. B. Burys „Geschichte des späteren Römischen Reiches“ behandelt vor allem den Zeitraum vom Tod des Theodosius I. im Jahr 395 bis zum Tod Justinians 565. Der geographische Rahmen reicht vom Atlantik und Britannien bis Syrien, Ägypten und Mesopotamien; besonderes Gewicht liegt auf Konstantinopel als Hauptstadt des Ostreiches. Prägende Institutionen dieser Epoche waren die kaiserliche Monarchie, ein ausdifferenzierter Hof- und Verwaltungsapparat, das Heer mit mobilen Feldarmeen und Grenztruppen sowie die christliche Kirche mit ihren Bischöfen, Konzilien und patriarchalen Zentren. Diese Strukturen bestimmten Politik, Recht, Steuerwesen und öffentliche Ordnung der spätantiken Mittelmeerwelt.

Der Ausgangspunkt ist die endgültige Aufteilung der Herrschaft unter den Söhnen des Theodosius, Arcadius im Osten und Honorius im Westen. Die Reichsteile blieben rechtlich verbunden, entwickelten sich politisch jedoch zunehmend auseinander. Im Westen erschwerten Hofkämpfe, militärische Abhängigkeit von Heermeistern und der Druck wandernder Gruppen die Stabilität. Im Osten erwiesen sich die Einnahmen aus den reichen Provinzen, die starke Stadt Konstantinopel und ein belastbarer Verwaltungsapparat als tragfähiger. Bury beschreibt diese Divergenz nicht als plötzlichen Bruch, sondern als Prozess, in dem Kontinuitäten römischer Herrschaft neben tiefgreifenden Veränderungen fortbestanden.

Ein zentrales Thema sind die Beziehungen zwischen dem Imperium und den außerhalb wie innerhalb seiner Grenzen agierenden Gruppen, die antike und moderne Forschung unterschiedlich benannt haben. Die Goten spielen dabei eine besondere Rolle: Nach Adrianopel 378 wurden sie als Föderaten in die Reichspolitik eingebunden, später führten Konflikte unter Alarich zur Plünderung Roms 410. Im 5. Jahrhundert traten ferner Vandalen, Burgunder, Sueben und schließlich die Hunnen unter Attila hervor. Bury schildert diese Entwicklungen als Wechselspiel von Krieg, Diplomatie, Ansiedlung und Integration, nicht als einfache Ersetzung des Römischen durch ein völlig fremdes System.

Im westlichen Reich verdichteten sich die Krisen des 5. Jahrhunderts zu einem Machtverlust der kaiserlichen Zentrale. Nach dem Verlust Afrikas an die Vandalen 439, wiederholten Thronwechseln und der Dominanz von Heermeistern wie Aëtius und Ricimer nahm die Handlungsfähigkeit Italiens ab. 476 setzte Odoaker den Romulus Augustulus ab und regierte Italien nominell unter ostkaiserlicher Oberhoheit. Bury behandelt dieses Datum nicht als absolutes Ende aller römischen Strukturen im Westen, denn Senat, Rechtstraditionen, Steuerpraxis und kaiserliche Legitimation wirkten fort. Dennoch markiert es eine politische Zäsur in der westlichen Kaiserherrschaft.

Das Oströmische Reich des 5. und 6. Jahrhunderts erscheint bei Bury als widerstandsfähiger, jedoch keineswegs konfliktfrei. Kaiser wie Theodosius II., Marcian, Leo I., Zeno und Anastasius I. konsolidierten Finanzen, Verteidigung und Hofherrschaft. Der Codex Theodosianus von 438 bündelte kaiserliche Gesetze und bezeugt den hohen Grad administrativer Ordnung. Zugleich erschütterten Religionskonflikte, etwa um die Beschlüsse von Ephesus 431 und Chalkedon 451, die Einheit vieler Provinzen. Unter Zeno endete mit dem Sturz des Usurpators Basiliskos eine akute Krise, während Anastasius durch Steuer- und Münzreformen die fiskalischen Grundlagen des Reiches stärkte.

Mit Justinian I. erreichte der Anspruch auf universale römische Herrschaft einen neuen Höhepunkt. Seine Regierung verband intensive Gesetzgebung, monumentale Bautätigkeit und militärische Expansion. Das Corpus Iuris Civilis, darunter Codex, Digesten, Institutionen und Novellen, wurde zu einem der dauerhaft wirksamsten Vermächtnisse der Spätantike. Nach dem Nika-Aufstand von 532 ließ Justinian Konstantinopel neu prägen; die Hagia Sophia wurde zum herausragenden Symbol kaiserlich-christlicher Repräsentation. Feldzüge unter Belisar und Narses brachten Nordafrika von den Vandalen zurück, führten in Italien zum langen Gotenkrieg und etablierten zeitweise römische Herrschaft auch in Teilen Südspaniens.

Diesen Erfolgen standen schwere Belastungen gegenüber. Der lange Krieg gegen das Sasanidenreich, besonders der Iberische und der Lazische Krieg, band Kräfte im Osten. 541/542 brach die als Justinianische Pest bekannte Pandemie aus, die in den Quellen als verheerend beschrieben wird und wiederholt zurückkehrte. In Italien verwüstete der jahrelange Krieg Städte, Landwirtschaft und Verkehrswege, selbst dort, wo die Kaisertruppen siegten. Gleichzeitig blieben religiöse Spannungen zwischen chalkedonensischen und miaphysitischen Christen bestehen, vor allem in Ägypten und Syrien. Bury zeigt so ein Reich, das zugleich außerordentliche Leistungsfähigkeit und strukturelle Überdehnung erkennen lässt.

Als Werk der frühen modernen Althistorie ist Burys Darstellung selbst Teil der Historiographie zur Spätantike. Sie kommentiert die Epoche, indem sie politische Erzählung, Prosopographie, Rechtsquellen, kirchliche Geschichte und Diplomatie eng verknüpft. Charakteristisch ist seine Aufmerksamkeit für Verwaltung, Chronologie und die internationale Dimension zwischen Rom, germanischen Reichen, Hunnen und Persern. Obwohl spätere Forschung einzelne Urteile korrigiert und neue soziale, wirtschaftliche sowie kulturgeschichtliche Perspektiven ergänzt hat, bleibt das Buch ein einflussreicher Bezugspunkt. Es hilft, die Spätantike als Übergangszeit zu verstehen, in der römische Kontinuität, christliche Institutionalisierung und regionale Neubildungen zusammenwirkten.
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Der erste Band heißt „Die deutsche Eroberung Westeuropas“, der zweite „Das Zeitalter Justinians“: dort zeigt sich, wie schwer sich ein riesiger Zeitraum mit dürftigen Quellen fassen lässt. Das fünfte Jahrhundert erschüttert Europa tief, doch seine Geschichte muss aus Splittern zusammengesetzt werden; Schlachten, Herrscher und Alarich, Athaulf, Wallia, Gaiseric, Attila bleiben Schatten, „τοὶ δὲ σκιαὶ ἀίσσουσιν“. Nur eines tritt klar hervor: Die westlichen Provinzen wurden meist ohne plötzliche Katastrophe zu germanischen Reichen. Bei Justinian wird der Weg heller; sein Leben, Theodoras „Frage“ und die ganze Regierungszeit sollen hier vollständiger sichtbar werden, mit Dank an die Helfer.
Kapitel I.

  Die Verfassung der Monarchie

Inhaltsverzeichnis


Zu Beginn des vierten Jahrhunderts erreicht das Römische Reich einen Wendepunkt. Die Wirren des dritten Jahrhunderts zeigen, dass Augustus’ lockeres System nicht mehr trägt. Diokletian rettet die römische Welt am Rand des Abgrunds und schafft eine neue Verwaltungsordnung; Konstantin treibt sie mit radikaleren Schritten zum Abschluss. Mit Konstantinopel als zweitem Rom beginnt die dauerhafte Spaltung zwischen Ost und West, Griechen und Lateinern. Noch tiefer greift seine Anerkennung des Christentums als Staatsreligion. Sechzig Jahre nach seinem Tod stehen diese Neuerungen fest: die Kirche ist unbezwingbar, Konstantinopel ebenbürtig, und nach Theodosius wird die Teilung unter zwei Kaisern endgültig.
paragraphs
Nach Theodosius steigt die germanische Gefahr rasch zum Höhepunkt. Germanische Völker sitzen bereits als foederati[1] auf römischem Boden, Germanen beherrschen große Teile des Heeres und drängen von außen an die Grenzen. Das Reich steht zwischen innerem Einflussverlust und äußerer Zerstückelung; der Osten überlebt, der Westen geht unter, auch weil Konstantinopel in jener kritischen Zeit meist Frieden mit Persien hält. Das östliche Reich lebt dann tausend Jahre weiter: Es behauptet sich, erobert im sechsten Jahrhundert Afrika und Italien zurück, sinkt durch Überdehnung, verliert gegen Perser, Sarazenen, Bulgaren und Slawen, erlebt neue Blüte, stürzt 1204, erholt sich in Nikaia, gewinnt 1261 Konstantinopel zurück und endet 1453 gegen die Osmanen.
Der Mitregent genoss kaiserliche Ehren und erschien in Urkunden, regierte aber gewöhnlich nur, wenn der ältere Herrscher es erlaubte. Unter dem Prinzipat hob sich der Ältere als Pontifex Maximus ab, bis Marcus Aurelius die volle Souveränität mit Lucius Verus teilte. Diokletian machte daraus ein System: mehrere gleichberechtigte Herrscher, nur durch Dienstalter unterschieden, neben möglichen Nachfolgern ohne eigene Macht, oft „zweiter Kaiser“ oder beim Kind „kleiner Kaiser“. Als die territoriale Teilung des Reiches endete, verschwand diese gemeinsame Souveränität. Ein Nachfolger konnte auch als Caesar bezeichnet werden; hatte der Kaiser Söhne, wurde fast immer der älteste Augustus, die jüngeren Caesars.
Starb der Herrscher, ohne den Caesar zum Mitregenten zu machen, musste dieser durch Senat und Heer gewählt werden. Das war nützlich: Ein Kaiser ohne Sohn konnte so einem Schwiegersohn vorläufig den Weg sichern; kam später ein männlicher Erbe zur Welt, wurde das Kind Augustus, und der Anspruch des Caesars erlosch. Mehrere Söhne zugleich zu Augusti zu machen, geschah selten; Theodosius erhob Honorius nur, um nach Valentinian II. Ost und West je einen Herrscher zu geben. Daneben markierten auch Titel wie nobilissimus und später Curopalates mögliche Nachfolger oder ehrten Angehörige der kaiserlichen Familie, vorsichtiger und unbestimmter als die Kaiserschaft.
Allmählich verband sich Wahl mit Erbfolge: Der Sohn galt als natürlicher Nachfolger, fehlte er, sollte die Dynastie durch die Heirat einer Tochter, Schwester oder Witwe weitergehen. Frauen waren nicht ausdrücklich ausgeschlossen, doch eigene Herrschaft galt lange als politisch und wohl auch rechtlich unzulässig; Kaiserinnen konnten mitregieren oder als Regentinnen fast souverän handeln, aber nicht de jure. Erst Irene herrschte allein in eigenem Namen. „Augusta“ trugen Kaiserinnen und oft Prinzessinnen. Konstantin machte das Diadem zum höchsten Zeichen der Herrschaft; seit dem fünften Jahrhundert setzte meist der Patriarch von Konstantinopel die Krone auf, doch das war Brauch, kein Gesetz. Ernannte ein Kaiser einen Kollegen, krönte er ihn selbst.
Als Augustus das Reich gründete, leitete er seine Macht noch vom Volk ab: Das Kaiseramt blieb wählbar, und wer wählen konnte, durfte auch absetzen. Doch langsam hob sich der Monarch über diesen Willen. Augustus nannte sich Divi Filius; später wurden Aurelian, Diokletian und Maximian wie Götter angerufen. Das Christentum verhinderte die offene Vergöttlichung, doch „heilig“ und „göttlich“ blieben an der Herrscherperson haften, und Justinian nannte den Kaiser von Gott gesandt, „ein lebendiges Gesetz“ zu sein. Basilius I. sagte zu seinem Sohn: „Du hast das Reich von Gott erhalten.“ So trat an die Stelle des Volksauftrags die göttliche Sendung.
Unter der Monarchie zog der Kaiser die volle Gesetzgebung an sich. Was einst über Volksversammlung und Senat lief, erschien nun meist als Edikt; Mandate, Reskripte und Verfassungen gingen darin auf. Er allein gab Gesetze, deutete sie und gewährte Ausnahmen, doch er bekannte sich weiterhin als an sie gebunden. Ein Edikt von 429 erklärt: „Sich an die Gesetze gebunden zu erkennen (alligatum legibus), ist für den Souverän eine Äußerung, die der Würde eines Herrschers angemessen ist. Denn in Wahrheit hängt unsere Autorität von der Autorität des Gesetzes ab. Unsere Souveränität den Gesetzen zu unterwerfen, ist wahrlich etwas Größeres als die kaiserliche Macht.“ Später zwang auch die Krönung durch den Patriarchen den neuen Herrscher zu Eiden und setzte ihm Grenzen.
Kontrolle kam zuletzt durch öffentliche Meinung und Absetzung: Ein neuer Kaiser wurde ausgerufen, und wenn Heer, Senat und Volk ihn trugen, musste der alte weichen; scheiterte er, galt er als Rebell. So war die Herrschaft „eine durch das gesetzliche Recht auf Revolution gemilderte Autokratie“. Zugleich wurde sie orientalisch: Diadem, Niederwerfung, Purpurkuss, Dominus Noster, Basileus und Despotes prägten Hof und Anrede, auch wenn der Herrscher seine Untertanen als freie Menschen nicht ganz vergaß. Trotz Teilungen in Ost und West blieb das Reich eins: Gesetze galten gemeinsam, der überlebende Kollege erbte vorübergehend die Gesamtautorität, und sogar die Konsuln wurden weiterhin paarweise für das eine Reich ernannt.
Im fünften Jahrhundert blieb das Reich in allen Köpfen eins: Es gab „die Teile des Ostens“ und „die Teile des Westens“, doch kein getrenntes Rom. Diese Einheit wirkte auch praktisch fort. Neben der uneingeschränkten kaiserlichen Autokratie bestand der Senat weiter als wichtiges Organ. Mit Konstantinopel entstand neben Rom ein zweiter Senat; Konstantin gründete ihn zunächst nur wie den Rat einer großen Stadt, erst Constantius erhob ihn zur kaiserlichen Institution. Der senatorische Rang blieb erblich, und der Weg führte gewöhnlich über ein Amt. Da Ädilen, Tribunen und fast auch Quästoren verschwanden, wurde die Prätur zum eigentlichen Tor in den Senat.
Söhne von Senatoren mussten die Prätur übernehmen, vor allem um Spiele und Bauten zu finanzieren; im Osten gab es acht Prätoren, die der Senat zehn Jahre im Voraus bestimmte. Andere Männer gelangten durch Senatsbeschluss, kaiserliche Erhebung oder adlectio hinein und konnten von der Prätur befreit sein. Die neuen Rangstufen illustres, spectabiles und clarissimi ersetzten ältere Klassen; hohe oder auch manche niedrigere Ämter führten schließlich in den Senat. So wuchs eine durch Ämter und Gunst gegliederte Aristokratie. Konsuln standen an der Spitze, danach Patrizier. Viele Senatoren lebten auf Gütern; am Ende durften praktisch nur noch die illustres im Senat mitwirken.
Die Senate von Rom und Konstantinopel hatten kommunale und kaiserliche Aufgaben: Sie ernannten Prätoren, wachten über städtische Mittel, berieten mit dem Stadtpräfekten über Versorgung und Unterricht und konnten bei Thronvakanzen handeln. Sie fassten Beschlüsse, schlugen Gesetze vor und wurden mit dem Kaiserrat konsultiert; 446 wurde festgelegt, dass neue Gesetze erst im Senat und Rat beraten, dann ausgearbeitet und erneut vorgelegt werden mussten. Als Gericht konnten sie auf Wunsch des Kaisers tagen. In Konstantinopel gab es zwei Senatshäuser, später tagte man wohl im Palast. Das Konsistorium beriet den Kaiser ständig über Politik, Gesetzgebung, Gesandtschaften und vor allem Rechtssachen.
Kapitel II.

  Die Verwaltungsmaschinerie

Inhaltsverzeichnis


Von der Verfassung der Monarchie geht es zu dem bürokratischen System, das ein riesiges, zersplittertes und gefährdetes Reich zusammenhielt. Zwei gleichartige Regierungsmaschinen arbeiteten von zwei Brennpunkten aus; das war neu und kühn. Sie hätten Außerordentliches leisten können, wenn sie stets von starken Herrschern geführt worden wären, auch wenn Wirtschaft und Finanzen Schwächen zeigten. Diokletian zerschnitt die alten Provinzen in kleinere Einheiten, gab ihren Statthaltern nur zivile Gewalt, bündelte mehrere Provinzen zu Diözesen unter zivilen Vorstehern und diese wiederum zu vier Präfekturen unter Prätorianerpräfekten[2]. So wurden Militär und Zivilgewalt getrennt, Provinzen verkleinert und neue Zwischenstufen geschaffen.
Am Ende des vierten Jahrhunderts war das Reich zivil in Gallien, Italien, Illyrien und den Osten geteilt, mit ihren Diözesen und besonderen Titeln wie Vicarius, Comes Orientis und Praefectus Augustalis. Doch die Ordnung war keine starre Leiter: Kaiser, Präfekt, Diözesanvorsteher und Provinzgouverneur konnten teils direkt miteinander verkehren, und Afrika sowie Asien genossen Sonderstatus unter unmittelbarer kaiserlicher Kontrolle. Die ranghöchsten Männer waren die Präfekten des Ostens und Italiens. Sie ernannten und entließen Statthalter mit kaiserlicher Zustimmung, überwachten Finanzen, Justiz, Gesetzesvollzug und Heeressold, richteten letztinstanzlich und trugen als Zeichen ihres Rangs Purpurmantel, silbernes Tintenfass und goldenes Federkästchen.
Rom und Konstantinopel standen nicht unter den Prätorianerpräfekten, sondern unter Stadtpräfekten, die Senat, Polizei, Märkte, Aquädukte, Getreideversorgung und Zünfte beaufsichtigten. Am Hof entwarf der Quästor Gesetze und Antworten auf Bitten. Der magister officiorum wuchs zu einem Schlüsselamt heran: Er beaufsichtigte die kaiserlichen Sekretariate, Reisepläne des Hofs, Zeremonien, Audienzen, Übersetzer, Gesandtschaften, die Staatspost, die agentes in rebus als Boten und Spione, Leibwachen, teils Grenzkommandanten und schließlich Waffenfabriken. Darunter stand ein riesiger, streng gestufter Beamtenapparat. Officia waren fest besetzte Stäbe; Eintritt brauchte kaiserliches Reskript, Aufstieg folgte dem Dienstalter, und jeder Stab hatte seinen princeps.
Staatsdiener erhielten einst Naturalien und Münzen, doch die Annona wurde in Geld verwandelt, und ihre Masse belastete den Haushalt schwer; allein in den Präfekturen des Ostens und Illyriens mögen es fast 10.000 gewesen sein, dazu Hof-, Militär- und Finanzbeamte. Mit der neuen Monarchie traten Eunuchen und Palastdiener als anerkannte Amtsträger hervor. Der Großhofmeister, meist ein Eunuch, konnte unter schwachen Kaisern zum mächtigsten Mann im Staat werden, unter starken kaum politisch zählen; wohl wachte er über Hofbeamte und verwaltete in Konstantinopel auch kappadokische Güter. Die Rangordnung gliederte alle höheren Amtsträger in illustres, spectabiles und clarissimi; doch die freigebige Verleihung des Clarissimate entwertete den Titel, zog Spectabiles empor und führte schließlich zum neuen, höchsten Rang der gloriosi.
Das Heer des vierten Jahrhunderts unterschied sich durch die mobile Feldarmee, selbständige Kavallerieverbände und kleinere Legionen. Neben den Grenztruppen, den limitanei, standen die comitatenses als bewegliches „heiliges Gefolge“, darunter die privilegierten palatini an Stelle der alten Prätorianer. Die großen Legionen der Grenze blieben, doch in Abteilungen von etwa 1000 Mann zerschnitten; Kohorten und Reiter standen nun unter eigenen Führern. Feldlegionen, Auxilia und Vexillationes wurden meist von Tribunen befehligt. Über allem standen die magistri militum: im Osten fünf, davon zwei „in praesenti“ bei Konstantinopel und drei für Westbezirk, Thrakien und Illyrien; im Westen erst zwei gleichrangige Meister, dann ein magister utriusque militiae über Reiter und Fuß, wie später Stilicho. Herzöge führten die Limitanei untergeordnet.
Neben den palatinischen Truppen standen die engeren Garden des Kaisers: die Scholae, berittene Elitetruppen mit sieben Schulen zu je 500 Mann in Konstantinopel, dazu die weißgekleideten candidati und die domestici, Reiter und Fußsoldaten für besondere Aufträge. Immer stärker prägten Ausländer das Heer; Barbaren wurden in Auxilien und neuen Verbänden bevorzugt, der Barritus und das Erheben des Kaisers auf dem Schild kamen mit Germanen. Legionen bestanden noch aus Bürgern, doch rekrutierten sie sich vor allem aus rauen Provinzen, während Italien und Griechenland militärisch verblassten. Allgemeine Wehrpflicht wurde aufgegeben; Valentinian III. erklärte: „kein römischer Bürger zum Dienst verpflichtet werden darf“. Rekruten kamen als Freiwillige mit pulveraticum, aus Gutspflichten, aus Soldatenfamilien und aus laeti-Siedlungen; jeder tüchtige Soldat konnte bis zum Tribun und Comes aufsteigen.
Zu Beginn des dritten Jahrhunderts zählte das römische Heer wohl etwa 300.000 Mann; unter Diokletian wuchs es stark, und um 428 lag die Gesamtstärke wohl über 600.000, auch wenn manches nur auf dem Papier bestand. Vor den Aufständen von Maximus und Eugenius könnte sie kurz 650.000 erreicht haben; die Feldarmee allein umfasste 428 fast 200.000 Mann, im Westen mehr als im Osten, in Italien etwa 24.500 Infanteristen und 3.500 Reiter. Doch diese Ordnung zerfiel. Die Niederlage von Hadrianopel und die Erfolge schwerer Reiterei drängten die Infanterie zurück; Kavallerie und Bogenschützen gewannen die Entscheidung, und mit ihnen wandelte sich das Legionärssystem grundlegend.
Rom schützte seine Grenzen nicht nur mit regulären Truppen, sondern auch mit abhängigen Bundesstaaten. Durch ein foedus verteidigten ihre Fürsten sich und das Reich, erhielten Schutz, Steuerfreiheit und später feste Jahreszahlungen als Sold für die Krieger, die sie stellten. So wurden Westgoten südlich der Donau angesiedelt; viele andere Germanen drangen unter dem Namen Föderaten ins Reich ein. Dazu kam der Kauf von Frieden gegen Hunnen und Perser, bezahlt als „annonae“. Im fünften Jahrhundert entstand daneben eine neue Klasse von Föderaten: fremde Soldaten in römischem Sold unter römischen Offizieren. Zur selben Zeit wuchsen die verbotenen bucellarii, private Gefolgschaften reicher Herren; im sechsten Jahrhundert trugen sie das Heer mit.
Das Heer verschlang Geld, die Flotte kaum; fast konnte man sagen, das Reich besaß keine wirkliche Marine. Kleine Flotten lagen in Miseno, Ravenna und Aquileia, im Osten nur Donauflottillen. Jahrhunderte lang galt das Mittelmeer als römischer See, deshalb verfiel die Seemacht so weit, dass Franken Schiffe kaperten, Städte wie Karthago und Syrakus plünderten und heimkehrten. Trotz einzelner Flottenanstrengungen unter Konstantin und Licinius blieb die Marine nebensächlich, selbst gegen die Vandalen; erst im siebten Jahrhundert entstand ein echtes Seekommando. Im Finanzwesen strebte die Autokratie Gleichheit der Besteuerung an, ersetzte Steuerpächter durch Beamte und stützte sich vor allem auf Grundsteuer, Tribut und die allgemeine Naturalabgabe annona.
Diokletian machte die Annona von einer Ausnahme zur regelmäßigen Steuer im ganzen Reich, doch ohne festen Satz: Jährlich wurde eine Indiktion ausgerufen und nach Bedarf und neuen Vermessungen verändert. Grundlage war die Bewertung des Bodens nach Ertragswert. Das Land wurde in Einheiten, iuga, erfasst, abgestuft nach Acker, Wein und Öl, und jedes iugum entsprach der Arbeit eines caput. Große possessores, meist Senatoren oder Curialen, ließen ihre Güter von coloni bewirtschaften, die Pacht und Grundsteuer zahlten und als adscriptitii in Registern standen; Domänen bearbeiteten Sklaven. Daneben zahlten freie Kleinbauern als Plebejer die capitatio plebeia, während auch Klostergut und kaiserliche Domänen der allgemeinen Abgabe unterlagen.
Die eigentliche Grundsteuer blieb meist eine Geldzahlung und wurde wie die Annona nach derselben Vermessung veranschlagt; nur privilegierte Gebiete blieben frei, und mit Konstantins Reformen wurde auch die Annona oft in Geld verwandelt. In den Städten hafteten die Decurionen für die Steuersumme, ihre Beauftragten trieben sie ein und lieferten sie an den Compulsor des Statthalters. Bei jedem Herrschaftsantritt und jedem fünften Jahr fielen schwere Sonderlasten an: Senatoren gaben aurum oblaticium, Städte aurum coronarium, und auf jeden Handelsgewinn legte man die lustralis collatio, das Chrysargyron, das Kaufleute und Prostituierte gleichermaßen traf. Senatoren waren von städtischen Lasten befreit, zahlten aber den gestaffelten follis und dennoch weit weniger als andere.
Der Kaiser zog außerdem Einkünfte aus Zöllen, Bergwerken, Manufakturen und gewaltigen Domänen. In die zentrale Kasse des Grafen der Heiligen Großzügigkeit flossen Senatorensteuern, aurum oblaticium, collatio lustralis, Zölle, Bergwerkserträge, Manufakturen, Teile der Grundsteuer und Abgaben kaiserlicher Kolonen; er überwachte Münzprägung, Zölle und Minen. Daneben standen die Truhen der Prätorianerpräfekten für Sold und wohl auch Verwaltung sowie die Kasse des Grafen der Privatgüter für die Domänen, die später mit dem Patrimonium zusammengelegt wurden, obwohl manche Güter dem Kaiser persönlich zufielen. Genaue Zahlen fehlen, doch Armee und Beamte verschlangen riesige Summen, und selbst die vorsichtigste Schätzung setzt die Reichseinnahmen gewaltig hoch an.
Diokletian und Konstantin rangen mit einer zerstörten Geldordnung. Im dritten Jahrhundert fehlte Gold: die Minen gaben weniger her, Privatleute vergruben ihre Schätze, und vor allem floss Gold in den Osten für begehrte Waren. Die Kaiser entwerteten die Münzen; am Ende zirkulierte fast nur noch der doppelte Denar, äußerlich silbrig, tatsächlich kupfern und kaum etwas wert. Aurelian und Diokletian scheiterten an einer dauerhaften Lösung, Konstantin setzte sie durch: den Gold-Solidus. Er blieb jahrhundertelang verlässlich. Doch er war keine gewöhnliche Umlaufmünze; bei Geschäften wog man ihn, für Steuern galt sein Nennwert, sonst zählte seine Reinheit als Metall.
Die wirtschaftliche Zerrüttung trieb den Staat zum Zwang. Um brachliegende Felder, verlassene Berufe und sinkende Steuern aufzuhalten, band man Menschen an Boden, Amt und Arbeit. Konstantin machte die coloni zu Zwangspächtern: frei dem Recht nach, unfrei im Leben, an den Hof und ihre Kinder nach ihnen gekettet. Wer floh, wurde wie ein Sklave verfolgt; ein Gesetz sagt: „Er stiehlt sich selbst.“ Zugleich schützte man sie vor überhöhter Pacht und band auch Landsklaven an das Gut. Großgrundbesitzer trieben Steuern ein, stellten Rekruten, sprachen Recht und wurden mächtige Herren, obwohl verbotene Schutzverhältnisse weiterwucherten.
Auch andere Berufe wurden gefesselt. Schiffer mussten die Vorräte für Rom, Konstantinopel und das Heer transportieren und für sichere Ankunft haften; darum band man ihre Söhne an den Beruf. Dasselbe geschah mit Bäckern und schließlich mit allen Zünften; Arbeiter in Staatsfabriken brandmarkte man, damit Flüchtige erkannt wurden. Gleichzeitig zerfiel das städtische Leben. Die Curiales, einst geehrt, mussten Steuern eintreiben, Ausfälle decken und Lasten für den Staat tragen. Viele flohen in Militär, Kirche oder unter den Schutz reicher Herren. Da machte man auch diesen Stand erblich, fesselte die Söhne und behandelte die Kurie selbst als Strafe.
Trajan hatte die Macht der Stadtmagistrate schon beschnitten, als er den Curator civitatis einsetzte, der die Gemeindefinanzen überwachte. Obwohl er aus der Stadt kam, stand er als Staatsdiener außerhalb des kurialen Standes und wurde vom Provinzgouverneur ernannt. Bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts war sein Ansehen gefallen, weil nun die Wahlkurien ihn bestimmten. Valentinian I. stellte ihm den Defensor zur Seite, der die Armen gegen die Mächtigen schützen sollte und vom Prätorianerpräfekten ernannt wurde. Doch auch dieses Amt verfiel durch Korruption. Theodosius übergab die Ernennung den Kurialen, und so wurde es bloß eine weitere Last ohne wirkliche Macht.
Der Einfluss dieser Ämter verblasste bald hinter dem des Bischofs. Darin zeigte sich der Niedergang des städtischen Lebens, das einst mit Tempeln, Kulten und Spielen untrennbar verbunden gewesen war. Als das Christentum diese heidnischen Einrichtungen unterdrückte, verlor die Stadt ein lebenswichtiges Element, das die Kirche nicht gleichwertig ersetzen konnte. Zugleich dehnte der Staat das Prinzip erzwungener Berufsbindung aus: Veteranensöhne mussten Soldaten werden oder als Decurionen dienen, Beamtenkinder den väterlichen Beruf übernehmen. Über die Bevölkerung lässt sich nur unsicher urteilen, doch statt Schrumpfung spricht vieles für Wachstum bis auf vielleicht siebzig Millionen unter Konstantin.
Auch die Gesetze deuten darauf. Augustus hatte Junggesellen und Kinderlose bestraft, um den Geburtenrückgang aufzuhalten; Konstantin hob die Benachteiligung der Junggesellen auf, Theodosius II. die der Kinderlosen. Offenbar fürchtete die Regierung im vierten Jahrhundert keinen Bevölkerungsschwund. Weit folgenreicher war die neue Stellung der Kirche. Wäre sie vom Staat getrennt geblieben, hätte die Geschichte einen anderen Weg nehmen können. Doch Häresien, Spaltungen, Intoleranz und der Wille des Kaisers, alle Kräfte zu lenken, banden Kirche und Staat eng zusammen. Konstantin berief Konzilien wie Arles und Nicäa ein und setzte damit den Grundsatz kaiserlicher Leitung in Glaubensstreitigkeiten durch.
Die kirchliche Ordnung war nun fest gefügt: sieben Klerikerstände, ein Bischof in jeder Stadt, ein Metropolit in jeder Provinz, darüber Exarchen und jährliche Synoden. Unter den großen Sitzen ragten Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und auch Jerusalem heraus; daraus entstanden die Patriarchate, während Zypern selbständig blieb. Die einst demokratische Gemeinschaft wurde zu einer abgestuften Hierarchie, die der monarchische Staat leicht lenken konnte. Konstantin und seine Nachfolger banden sie durch Privilegien an sich: Steuerfreiheit für den Klerus, Erbrecht für Kirchen, Asylrecht, richterliche Gewalt der Bischöfe. Mit dem Verfall der Städte wurde der Bischof zur stärksten Kraft vor Ort, während das Kirchenrecht wuchs und teils Staatsrecht wurde.
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